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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 
Schulische Leistungsbewertung steht im Spannungsfeld pädagogischer und gesellschaftlicher 

Zielsetzung. 

Unter pädagogischen Gesichtspunkten hat sie vornehmlich das Individuum im Blick. Hier soll sie über 

den Leistungszuwachs rückmelden und dadurch die Motivation für weitere Anstrengungen erhöhen. 

Sie ermöglicht den Schüler:innen ihre noch vorhandenen fachlichen Defizite wie auch ihre Stärken und 

Fähigkeiten zu erkennen, um dadurch ein realistisches Selbstbild aufzubauen. Sie ist Basis für gezielte 

individuelle Förderung. 

Die Fachkonferenz hat auf Grundlage von §48 SchulG sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Informatik im 

Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden, verbindlichen 

Grundsätze zur Leistungsbewertung und -rückmeldung beschlossen. Es wird zwischen schriftlichen und 

sonstigen Leistungen unterschieden. 

Grundsätze der Leistungsbewertung  
Die Fachkonferenz Informatik legt die Kriterien für die Leistungsbewertung fest. Die Lehrer:innen 

machen diese Kriterien den Schüler:innen transparent. 

Es gelten folgende Grundsätze der Leistungsbewertung:  

• Lernerfolgsüberprüfungen sind ein kontinuierlicher Prozess. Bewertet werden alle im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schriftliche Arbeiten, mündliche 

Beiträge, praktische Leistungen).  

• Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht geförderten Kompetenzen. 

• Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern im Unterricht hinreichend Gelegenheit, 

die entsprechenden Anforderungen der Leistungsbewertung im Unterricht in Umfang und 

Anspruch kennenzulernen und sich auf sie vorzubereiten. 

• Bewertet werden der Umfang, die selbstständige und richtige Anwendung der Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Art der Darstellung.  

I. Beurteilungsbereich schriftliche Leistungen/Klassenarbeiten 
Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten oder Projektarbeiten inkl. Dokumentation) dienen der Über-

prüfung der Lernergebnisse einer vorausgegangenen Unterrichtsreihe. Sie sind so anzulegen, dass 

Sachkenntnisse und methodische Fertigkeiten nachgewiesen werden können. Sie bedürfen einer 

angemessenen Vorbereitung und verlangen klare Aufgabenstellungen. Im Umfang und 

Anforderungsniveau sind schriftliche Arbeiten abhängig von den kontinuierlich ansteigenden 

Anforderungen entsprechend dem Lehrplan.  

Die Anzahl und Dauer der schriftlichen Arbeiten im Fach Informatik hat die Fachkonferenz im Rahmen 

der Vorgaben der APO–SI für den Wahlpflichtbereich wie folgt festgelegt: 

Jahrgangsstufe Arbeiten pro Schuljahr Dauer (in Minuten) 

9 4 60 

10 4 60 

 

Die Verteilung der Arbeiten auf das Jahr ergibt sich aus der Länge der Schulhalbjahre. In der Regel 

werden die Termine der Klassenarbeiten aller Wahlpflichtfächer zentral durch die Koordination der 

Mittelstufe vorgegeben. 
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Grundsätzlich ist es möglich pro Schuljahr eine Projektarbeit als schriftliche Arbeit zu werten. 

Projektarbeiten können auch auf mehrere Unterrichtsstunden verteilt angefertigt werden. Grundlage 

der Projektbewertung ist die Dokumentation der Projektarbeit. Vorgaben hierzu werden je nach 

gestellter Arbeit den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. 

Klassenarbeiten können mit einem theoretischen und einem praktischen Anteil versehen werden. Es 

ist darauf zu achten, dass nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die inhaltliche Qualität, sondern 

auch die angemessene Form der Darstellung unabdingbare Kriterien der Bewertung der geforderten 

Leistung sind. 

Es wird empfohlen, die Klassenarbeiten in angemessenem Vorlauf zum Klassenarbeitstermin zu 

konzipieren, damit Zeit bleibt, die Schüler:innen auf alle zu überprüfenden Kompetenzen 

vorzubereiten – auch auf solche, die nicht Schwerpunkte der Klassenarbeit sind. 

Die Arbeiten werden mithilfe eines Punkterasters bewertet. Die Notengebung orientiert sich an 

folgendem Schema: 

Note ungenügend mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut 

Punkteanteil 0% - 24% 25% - 49% 50% - 63% 64% - 78% 79% - 91% 92% - 100% 

Die Korrektur der schriftlichen Leistungen erfolgt transparent anhand eines Erwartungshorizontes. 

Klassenarbeiten werden zeitnah zurückgegeben und besprochen. 

II. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:  
Den Schüler:innen werden die Kriterien zum Bewertungsbereich sonstige Leistungen zu Beginn des 

Schuljahres genannt. 

Bei der Unterrichtsgestaltung sind den Schüler:innen hinreichend Möglichkeiten zur Mitarbeit zu 

eröffnen, z. B. durch 

• Beteiligung am Unterrichtsgespräch 

• Zusammenfassungen zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

• Präsentation von Arbeitsergebnissen 

• Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeitsphase 

• Schriftliche Bearbeitung von Aufgaben im Unterricht 

• Führen eines Lernblogs zur Dokumentation der Unterrichtsinhalte 

• Praktische Leistungen am Computer als Werkzeug im Unterricht 

• Protokolle und Referate 

• Kürzere Projektarbeiten 

• Lernerfolgsüberprüfungen und schriftliche Übungen 

Der Bewertungsbereich „sonstige Leistungen“ erfasst die Qualität und Kontinuität der Beiträge, die die 

Schüler:innen im Unterricht erbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche und 

schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung, die inhaltliche Reichweite und das 

Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. 

  



Leistungsbewertung WP Informatik (Stand: Januar 2023) 

 4 / 4 

III. Bewertungskriterien 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schüler:innen transparent, klar und 

nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch 

für die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 

• Qualität der Beiträge 

• Kontinuität der Beiträge 

• Sachliche Richtigkeit 

• Angemessene Verwendung der Fachsprache 

• Darstellungskompetenz 

• Komplexität/Grad der Abstraktion 

• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

• Einhaltung gesetzter Fristen 

• Präzision 

• Differenziertheit der Reflexion 

• Bei Gruppenarbeiten 

-Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

-Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

• Bei Projekten 

-Selbstständige Themenfindung 

-Dokumentation des Arbeitsprozesses 

-Grad der Selbstständigkeit 

-Qualität des Produktes 

-Reflexion des eigenen Handelns 

-Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

 

IV. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldung findet in mündlicher oder schriftlicher Form statt. Sie kann auch an Eltern- 

und/oder Schülersprechtagen oder in Form von individuellen Lern-/Förderempfehlungen erfolgen. 

Die von allen Schüler:innen verbindlich zu führende schriftliche Dokumentation kann bewertet werden. 

V. Bildung der Zeugnisnote 
In die Note gehen alle im Unterricht erbrachten Leistungen ein. Dabei nimmt die Beurteilung der 

schriftlichen Leistungen den gleichen Stellenwert wie die sonstigen Leistungen ein. Zudem ist bei der 

Notenfindung die individuelle Lernentwicklung der Schüler:innen angemessen zu berücksichtigen. 

 


